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22.3959

Motion Fraktion
der Schweizerischen Volkspartei.
Beteiligung von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer an der beruflichen
Vorsorge für Bundesangestellte
an die Privatwirtschaft anpassen

Motion groupe
de l'Union démocratique du centre.
Adapter la participation
de la Confédération à la prévoyance
professionnelle de ses salariés
à celle des entreprises
du secteur privé
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22.3960

Motion Fraktion
der Schweizerischen Volkspartei.
Begrenzung
der Pensionskassenleistungen
für Bundesangestellte

Motion groupe
de l'Union démocratique du centre.
Limiter les prestations de la caisse
de pension pour les employés
de la Confédération

CHRONOLOGIE
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Strupler Manuel (V, TG): Wie es die Vizepräsidentin ausgeführt hat, spreche ich zu beiden Motionen.
Der Bund geht bei seinen Beiträgen an die berufliche Vorsorge weit, weit über das gesetzlich Vorgeschriebene
und das privatwirtschaftlich Übliche hinaus. So gibt das Gesetz vor, dass sich der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer die Beiträge hälftig teilen müssen, also 50 zu 50, so wie ich mir das als Handwerker und Inhaber eines
kleinen Gartenbaubetriebs gewohnt bin. Der Bund bezahlt nicht nur früher, sondern auch höhere Altersgut-
schriften als in der Privatwirtschaft und geht dabei weit über seine 50-Prozent-Verpflichtung hinaus. So erhält
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beispielsweise ein Kaderangehöriger oder eine Kaderangehörige in den Lohnklassen 24 bis 38 im Alter von 55
Jahren eine jährliche Altersgutschrift in der Höhe von 37 Prozent seines oder ihres Bruttogehaltes. Gesetzlich
vorgeschrieben wären in dieser Alterskategorie 18 Prozent. Also wird mehr als das Doppelte bezahlt. Dabei
bezahlen Bund und Arbeitnehmende nicht im Verhältnis von 50 zu 50, sondern im Verhältnis von 70 zu 30.
Also auch hier bezahlt der Bund 20 Prozent mehr als gesetzlich vorgeschrieben.
Das ist eine vom Bund geschenkte und vor allem eine vom Steuerzahler finanzierte Mehrleistung von stolzen
15,3 Prozent des Bruttolohnes. Zudem – das ist für mich als Handwerker und als Arbeitgeber, vor allem aber
auch als Steuerzahler doppelt falsch – müssen diese Mehrleistungen ja nicht direkt als Einkommen versteu-
ert werden. Ich erwarte deshalb für diese Motion gerade auch die Unterstützung der linken Seite, ist diese
doch immer für Steuergerechtigkeit. So haben Sie ja lauthals gegen den Antrag protestiert, dass man zukünf-
tig maximal 10 000 Franken in die private Vorsorge einzahlen und diesen Betrag von den Steuern abziehen
kann, dies mit der Begründung, dass nur die Gutverdienenden davon profitierten. Auch beim Bund mit einem
Durchschnittslohn von rund 130 000 Franken profitieren von diesen Privilegien bei den Pensionskassen nur
Gutverdiener. Helfen Sie deshalb mit, beim Bundespersonal im Vergleich zu den übrigen Arbeitnehmenden in
der Schweiz faire Bedingungen zu schaffen.
Dieses Privileg damit zu begründen, dass es nötig sei, um genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu re-
krutieren, zählt für mich als Arbeitgeber nicht. Erstens zeigen verschiedene Vergleiche mit der Privatwirtschaft,
dass die Löhne beim Bund so oder so schon überdurchschnittlich sind. Zudem hat momentan auch die Privat-
wirtschaft mindestens so viele, wenn nicht mehr Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen.
Deshalb fordern wir eine Anpassung des Bundespersonalrechts, damit in jedem Fall nicht mehr als 55 Prozent
der Beiträge an die berufliche Vorsorge für Bundesangestellte zulasten des Arbeitgebers Bund gehen und
dessen Beiträge somit ein Stück weit an diejenigen der Privatwirtschaft angepasst werden. Im Übrigen ist die
Regelung im Verhältnis von 45 zu 55 Prozent in zahlreichen Kantonen jetzt schon üblich.
Herzlichen Dank für die Unterstützung der beiden Motionen.

Keller-Sutter Karin, Bundesrätin: Selbstverständlich teilt der Bundesrat das Anliegen der Motion, sparsam mit
den vorhandenen Mitteln umzugehen. Der Bundesrat muss aber auch sicherstellen, dass er zur Erfüllung der
Bundesaufgaben genügend Personal in der geforderten Qualität rekrutieren und halten kann. Die Anstellungs-
bedingungen des Bundespersonals sind auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Sie müssen überdies so ausgestaltet
sein, dass auch die Bundesverwaltung konkurrenzfähig ist. Es ist so, dass es auf dem Arbeitsmarkt grosse
Konkurrenz gibt, und das Ringen um Arbeitskräfte ist bereits heute sehr ausgeprägt. Diese Tendenz dürfte
sich noch weiter verstärken.
Die Anstellungsbedingungen bilden ein Gesamtpaket. Dieses umfasst Themen wie Lohn, berufliche Vorsorge,
Arbeitszeitmodelle, Ferien und mehr. Dabei sind einzelne Elemente im Vergleich zu anderen Arbeitgebern at-
traktiver, andere weniger. Demgegenüber wird hier einfach das Element der beruflichen Vorsorge thematisiert.
Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass der Bundesrat die Anstellungsbedingungen laufend überprüft und
weiterentwickelt. Und ja, Herr Nationalrat Strupler, Sie wissen bekanntlich, dass es das Postulat Nantermod
23.3070 gibt und dass dieses gutgeheissen wurde. In diesem Zusammenhang hat der Bundesrat in Aussicht
gestellt, dass er die

AB 2023 N 1336 / BO 2023 N 1336

Arbeitsbedingungen in der Bundesverwaltung einem Vergleich mit denjenigen für vergleichbare Stellen im öf-
fentlichen, halböffentlichen und privaten Sektor unterziehen wird. Dieser Vergleich liefert uns dann die Grund-
lage, um ein Gesamtpaket anzuschauen und nicht nur einzelne Teile zu betrachten.
Ich bitte Sie deshalb, die beiden Motionen abzulehnen.

22.3959

Präsident (Candinas Martin, Präsident): Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 22.3959/27112)
Für Annahme der Motion ... 115 Stimmen
Dagegen ... 70 Stimmen
(5 Enthaltungen)
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22.3960

Präsident (Candinas Martin, Präsident): Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 22.3959/27113)
Für Annahme der Motion ... 108 Stimmen
Dagegen ... 75 Stimmen
(7 Enthaltungen)
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